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In allen pädagogischen Einrichtungen soll eine Sexual-
pädagogik vermittelt werden, die Selbstbestimmung und 
Selbstschutz stärkt.

Unterschiedliche Bedarfs- und Gefährdungslagen müssen 
bei allen Präventionsmaßnahmen angemessen berücksich-
tigt werden.

Ziel von Prävention in Diözesen, Ordensgemeinschaften, 
neuen Geistlichen Gemeinschaften, kirchlichen Bewegun-
gen und Initiativen sowie in kirchlichen und caritativen 
Institutionen und Verbänden ist es, eine Kultur des acht-
samen Miteinanders zu praktizieren und weiter zu entwi-
ckeln.

Diese Rahmenordnung richtet sich an alle, die im Gel-
tungsbereich der Deutschen Bischofskonferenz für das 
Wohl und den Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen Verantwortung 
und Sorge tragen. 

Das Ziel dieser Rahmenordnung ist eine abgestimmte Vor-
gehensweise im Geltungsbereich der Deutschen Bischofs-
konferenz. 

Sie ist Grundlage für weitere diözesane Regelungen. 

-
setzgebungsgewalt unterliegen, sollen von der Diözese nur 
dann als förderungswürdig anerkannt werden, wenn sie 
sich zur Anwendung der Rahmenordnung oder der jeweili-

Sonstige Rechtsträger sollen von der Diözese nur dann 
als förderungswürdig anerkannt werden, wenn sie sich 
zur Anwendung der Rahmenordnung oder der jeweiligen       

1.1  Prävention im Sinne dieser Ordnung meint alle 
Maßnahmen, die vorbeugend (primär), begleitend 
(sekundär) und nachsorgend (tertiär) gegen sexuali-
sierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und schutz- 

mit ihren Verantwortlichen, in denen mit Kindern, 
Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen gearbeitet wird, und auch an Beschuldig-
te/Täter.

1.2  Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser 
Ordnung sind insbesondere

- Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,

- Ordensangehörige,

- Kirchenbeamte,

- Arbeitnehmer,

- zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,

61. An Verfahren nach dieser Ordnung beteiligte Personen 
haben Anspruch darauf, Auskunft über sie persönlich 

 Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte bestimmen sich 
nach den jeweils geltenden rechtlichen Vorschriften.

62. Die vorstehende Ordnung wird zum 01.01.2020 in 
Kraft gesetzt. Diese Ordnung soll innerhalb von fünf 
Jahren ab Inkrafttreten einer Evaluation unterzogen 
werden.

Osnabrück,  den 18. Dezember 2019

+ Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 205

Rahmenordnung - Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- 

oder hilfebedürftigen Erwachsenen im 
Bereich der Deutschen Bischofskonferenz

Die Verantwortung für die Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt obliegt dem Bischof als Teil seiner Hirtensorge. 

Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirchlichen 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel der katholischen Kir-
che und ihrer Caritas ist es, allen Kindern und Jugendli-
chen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im 
Geiste des Evangeliums und auf der Basis des christlichen 
Menschenbildes einen sicheren Lern- und Lebensraum zu 
bieten. 

In diesem Lern- und Lebensraum müssen menschliche und 
geistliche Entwicklung gefördert sowie Würde und Inte-
grität geachtet werden. Dabei soll vor Gewalt, insbesonde-
re vor sexualisierter Gewalt geschützt werden.

Auch psychische und physische Grenzverletzungen sind 
zu vermeiden. 

Prävention als Grundprinzip professionellen Handelns 
trägt bei Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen dazu bei, dass sie in ihrer Entwick-
lung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt werden. Dabei ist 
die Sexualität als ein Bereich des menschlichen Lebens zu 
würdigen: „Gott selbst hat die Geschlechtlichkeit erschaf-
fen, die ein wunderbares Geschenk für seine Geschöpfe 
ist.1

1 Papst Franziskus, Ap. Schreiben Amoris laetitia v. 19.03.2016, Nr. 150
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- nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder 
dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in ver-
gleichbaren Diensten tätige Personen sowie Prak-
tikanten, 

- Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunterneh-
men angestellte Arbeitnehmer.

Für Beschäftigte im kirchlichen Dienst entfaltet die-
se Rahmenordnung, soweit sie das Arbeitsverhältnis 
berührt, nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie von 
den zuständigen arbeitsrechtlichen Kommissionen 
im Sinne des Artikel 7 der Grundordnung des kirchli-
chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse beschlossen worden ist.

Für ehrenamtlich tätige Personen und Mandatsträger 
im kirchlichen Bereich gilt diese Rahmenordnung 
entsprechend.

-
menordnung umfasst sowohl strafbare als auch nicht 
strafbare sexualbezogene Handlungen und Grenzver-
letzungen.

Die Rahmenordnung berücksichtigt dabei die Be-
stimmungen des kirchlichen und des staatlichen 
Rechts und bezieht sich somit 

- sowohl auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt 
des Strafgesetzbuches (StGB) sowie weitere sexu-
albezogene Straftaten

- als auch auf solche nach can. 1395 § 2 CIC in Ver-
bindung mit Art. 6 § 1 SST, nach can. 1387 CIC 
in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch 
nach Art. 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 
1378 § 1 CIC, soweit sie an Minderjährigen oder 
an Personen, deren Vernunftgebrauch habituell ein-
geschränkt ist, begangen werden

- und auf Handlungen nach Art. 1 § 1 a) VELM2. 

Besonderheiten des Einzelfalls auf Handlungen 
unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, die im pas-
toralen oder erzieherischen sowie im betreuenden, 

Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen Er-
wachsenen eine sexualbezogene Grenzverletzung 

-
nerhalb und außerhalb des kirchlichen Dienstes) mit 
sexuellem Bezug gegenüber Kindern, Jugendlichen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, die 
mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung 
oder gegen deren ausdrücklichen Willen erfolgen. 

__________________
2Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio datae Vos estis 
lux mundi(VELM) vom 7. Mai 2019.

Dies umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung, 
Durchführung und Geheimhaltung sexualisierter Ge-
walt.

1.4  Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sind Schutz-
befohlene im Sinne des § 225, Abs. 1 des StGB3. 

Diesen Personen gegenüber tragen Beschäftigte im 
kirchlichen Dienst eine besondere Verantwortung, 
entweder weil sie ihrer Fürsorge und Obhut anver-
traut sind oder weil bei ihnen allein aufgrund ihrer 
Schutz- oder Hilfebedürftigkeit eine besondere Ge-
fährdung im Sinne dieser Rahmenordnung besteht. 

Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die 
einem besonderen Macht und/oder Abhängigkeits-
verhältnis unterworfen sind. 

Ein solches besonderes Macht- und/oder Abhängigkeits-
verhältnis kann auch im seelsorglichen Kontext gegeben 
sein oder entstehen.

-

Die Strukturen und Prozesse zur Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt müssen transparent, nachvollziehbar, kont-
rollierbar und evaluierbar sein.

Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnahmen 
zur Prävention erfolgen partizipativ in Zusammenarbeit 
mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen. Dazu 
gehören insbesondere auch die Kinder, Jugendlichen und 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen selbst.

berücksichtigt.

Auf der Basis einer Schutz- und Risikoanalyse trägt der 
Rechtsträger die Verantwortung für die Entwicklung von 
institutionellen Schutzkonzepten innerhalb seines Zustän-
digkeitsbereichs. Diese sind regelmäßig – spätestens alle 
fünf Jahre – zu überprüfen und weiterzuentwickeln.

Schutzkonzepte in Einrichtungen und Diensten werden in 
Abstimmung mit der diözesanen Koordinationsstelle aus-

Alle Bausteine eines institutionellen Schutzkonzeptes sind 
zielgruppengerecht und lebensweltorientiert zu konzipie-
ren.
3.1.  Personalauswahl und -entwicklung

Die Personalverantwortlichen thematisieren die Prä-
vention gegen sexualisierte Gewalt im Vorstellungs-
gespräch,  während  der  Einarbeitungszeit  sowie  in

________________ 
3Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlich-
keit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner Fürsorge oder Obhut 

-
tigen seiner Gewalt überlassen worden oder 4. ihm im Rahmen eines 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, (…). [StGB § 225 
Abs. 1]
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regelmäßigen Gesprächen mit den Beschäftigten im 
kirchlichen Dienst.

3.1.1 Erweitertes Führungszeugnis

Beschäftigte im kirchlichen Dienst müssen, entspre-
chend den gesetzlichen dienst- und arbeitsrechtli-
chen Regelungen, ein erweitertes Führungszeugnis 

Führungszeugnisses für ehrenamtlich Tätige besteht, 
soweit es die gesetzlichen Regelungen bestimmen.

Diese Einsichtnahme ist dauerhaft zu dokumentie-
ren.

3.1.2 Selbstauskunftserklärung

Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit 
Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen bzw. nach Aufgabe und Einsatz 
wird von den Verantwortlichen geprüft, ob eine 
Selbstauskunftserklärung vorzulegen und zu doku-
mentieren ist. Diese enthält Angaben, ob die ein-
zustellende Person wegen einer Straftat nach §72a   
Abs. 1 SGB VIII verurteilt worden ist und ob inso-
weit ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfah-
ren gegen sie eingeleitet worden ist. Darüber hinaus 

solchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfah-
rens dem Rechtsträger hiervon unverzüglich Mittei-
lung zu machen.

3.1.3 Dritte

Bei der Vereinbarung von Dienstleistungen durch 
externe Personen oder Firmen oder wenn solchen 
externen Personen oder Firmen kirchliche Räume 
überlassen werden, sind diese Regelungen analog 
anzuwenden.

3.1.4 Aus- und Fortbildung

In allen Fällen, in denen die Diözese die Aus- und 
Fortbildung von Beschäftigten im kirchlichen Dienst 

-
tung, die Themenfelder der Prävention verbindlich 
zu regeln.

3.2  Verhaltenskodex 

Ein Verhaltenskodex ist im jeweiligen Arbeitsbe-
reich zu erstellen. 

Dieser regelt für den jeweiligen Arbeitsbereich ein 
fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis und 
einen respektvollen Umgang mit Kindern, Jugend-
lichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen.

Der jeweilige Verhaltenskodex ist von allen Beschäf-
tigten im kirchlichen Dienst durch Unterzeichnung 
anzuerkennen.

zum Verhaltenskodex ist verbindliche Voraussetzung 
für eine Anstellung, Weiterbeschäftigung sowie auch 
für eine Beauftragung zu einer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit.

  Darüber hinaus ist der Verhaltenskodex vom Rechts-

3.3  Dienstanweisungen und hausinterne Regelungen

  Um das Wohl und den Schutz der Kinder und Ju-
gendlichen sowie der schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen zu sichern, muss der Rechtsträger alle 
erforderlichen Normen, Dienstanweisungen und 
hausinterne Regelungen verbindlich erlassen.

Soll der Verhaltenskodex arbeitsrechtliche Ver-
bindlichkeit erhalten, muss der Rechtsträger ihn als 
Dienstanweisung erlassen.

Die Regelungen der Mitarbeitervertretungsordnung 
(MAVO) sind hierbei zu beachten.

3.4  Vorgehensweise im Verdachts- oder Beschwerdefall4 

Jeder Rechtsträger beschreibt im Rahmen des insti-
tutionellen Schutzkonzepts die Vorgehensweise im 
Verdachts- oder Beschwerdefall. Dazu gehören in-
terne und externe Beratungsmöglichkeiten und Mel-
de- und Beschwerdewege. Diese müssen in geeigne-
ter Weise bekannt gemacht werden.

Im institutionellen Schutzkonzept sind Maßnahmen 
zu beschreiben, wie nach einem aufgetretenen Ver-
dacht oder konkreten Vorfall die Unterstützung im 
jeweiligen System aussehen soll.

zu Beschuldigten bzw. Tätern erhalten kontinuierlich 
Supervision.

3.5  Qualitätsmanagement

Der Rechtsträger hat die Verantwortung dafür, dass 
Maßnahmen zur Prävention als Teil seines Qualitäts-
managements implementiert, kontrolliert, evaluiert 
und weiterentwickelt werden.
Für jede Einrichtung, für jeden Verband oder für den 
Zusammenschluss mehrerer kleiner Einrichtungen 
muss eine für Präventionsfragen geschulte Person 
zur Verfügung stehen, die bei der Umsetzung des 
institutionellen Schutzkonzepts beraten und unter-
stützen kann.

Als Teil einer nachhaltigen Präventionsarbeit ist im 
Rahmen der Auswertung eines Verdachts oder Vor-
falls das Schutzkonzept auf erforderliche Anpassun-
gen zu überprüfen.

_____________
4 Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjäh-
riger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und 
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst ist hier zu beachten.
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3.6  Präventionsschulungen

Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst, die mit 
Kindern, Jugendlichen oder schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen arbeiten, werden zu Fragen 
der Prävention gegen sexualisierte Gewalt geschult. 
Alle anderen Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
sind regelmäßig auf die Bedeutung der Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt hinzuweisen. Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt erfordert Grundkenntnis-
se und weiterführende Kompetenzen insbesondere 
zu Fragen von

- angemessener Nähe und Distanz,

- eigener emotionaler und sozialer Kompetenz,

- Strategien von Tätern,

- (digitalen) Medien als Schutz- und Gefahren-
raum/Medienkompetenz,

- Dynamiken in Institutionen mit asymmetrischen 
Machtbeziehungen sowie begünstigenden institu-
tionellen Strukturen,

- Straftatbeständen und kriminologischen Ansätzen 
sowie weiteren einschlägigen rechtlichen Bestim-
mungen,

- notwendigen und angemessenen Hilfen für Be-
-

onen,

- sexualisierter Gewalt von Kindern, Jugendlichen 
(Peer Gewalt) und schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen an anderen Minderjährigen oder 
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen,

- Schnittstellenthemen wie z. B. Sexualpädagogik 
oder sexuelle Bildung sowie geschlechter- und 
kultursensible Bildung,

- regionalen fachlichen Vernetzungsmöglichkeiten 
mit dem Ziel eigener Vernetzung.

Schulungen sind zielgruppengerecht hinsichtlich 
Zielformulierung, Inhalten, Methoden und Umfang 

Personen in Leitungsfunktionen werden zusätzlich 
zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung bei der (Wei-
ter-)Entwicklung und Umsetzung des Institutionel-
len Schutzkonzeptes geschult. 

Dabei stehen das Kindeswohl, die Rechte und der 
Schutz von Kindern, Jugendlichen sowie schutz- 
oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Mittelpunkt. 
Schwerpunkte bilden dabei Maßnahmen, die sowohl 
Straftaten als auch Formen sexualisierter Gewalt 
unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit erschweren 
oder verhindern.

3.7  Weitere Präventionsarbeit des Rechtsträgers

Jeder Rechtsträger hat darüber hinaus geeignete 
Maßnahmen zur Stärkung von Kindern, Jugendli-
chen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 
zu entwickeln. Dazu gehört auch die Einbeziehung 
des Umfelds zum Thema Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt (Eltern bzw. Personensorgeberechtig-
te, Angehörige und gesetzliche Betreuungen).

4.1. Der Bischof unterhält eine diözesane Koordinati-
onsstelle zur Unterstützung, Vernetzung und Steue-
rung der Prävention gegen sexualisierte Gewalt. Er 

Person/en als Präventionsbeauftragte. Sie berichten 
der Bistumsleitung regelmäßig über die Entwicklung 
der Präventionsarbeit.

4.2. Der Bischof kann mit anderen (Erz-)Bischöfen eine 
interdiözesane Koordinationsstelle einrichten.

4.3. Sofern Ordensgemeinschaften päpstlichen Rechts 
eigene Präventionsbeauftragte ernannt haben, arbei-
ten die diözesanen Präventionsbeauftragten mit die-
sen zusammen.

4.4. Die diözesane Koordinationsstelle hat insbesondere 
folgende Aufgaben:

- Beratung der kirchlichen Rechtsträger bei der 
Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung von 
institutionellen Schutzkonzepten, 

- Fachliche Prüfung der Schutzkonzepte der kirch-
lichen Rechtsträger,

-
on der für Präventionsfragen geschulten Person 

- Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und au-
ßerhalb der Diözese sowie zu den Ansprechper-
sonen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs 
gemäß der Ordnung für den Umgang mit sexuel-
lem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder 
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und 
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst,

- Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirchlichen 
Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt,

- Evaluation und Weiterentwicklung von verbindli-
chen Qualitätsstandards, 

- Beratung von Aus- und Weiterbildungseinrich-
tungen, 
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- Fachberatung bei der Planung und Durchführung 
von Präventionsprojekten, 

- Vermittlung von Fachreferenten, 

- Entwicklung von und Information über Präventi-
onsmaterialien und -projekten, 

5.1.  Soweit diese Rahmenordnung sowie zur Ergänzung 
und Konkretisierung durch den Diözesanbischof er-
lassene Rechtsvorschriften auf personenbezogene 

-
wenden sind, gehen sie den Vorschriften des Geset-
zes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) sowie 
der Anordnung über die Sicherung und Nutzung der 
Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archi-
vordnung – KAO) vor, sofern sie deren Datenschutz-
niveau nicht unterschreiten. Im Übrigen gelten das 
Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG), 
die zu seiner Durchführung erlassene Ordnung 
(KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung 
(KAO).

5.2.  Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen 
richten sich nach den jeweiligen Vorschriften über 
die Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Vor-
untersuchungsakten etc. Für die Zeit der Aufbewah-

besonderem Maße zu sichern. 

  Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivie-
rung von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche Ar-
chivordnung (KAO) anzubietenden und zu überge-
benden Unterlagen die nach dem KDG oder anderen 
kirchlichen oder staatlichen Rechtsvorschriften er-
forderlichen Löschungen, wenn die Archivierung so 

oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

Ausführungsbestimmungen zu dieser Ordnung erlässt der 
Ortsordinarius.

Die vorstehende Rahmenordnung ersetzt Regelungen, die 
aufgrund der Rahmenordnung vom 26. August 2013 erlas-
sen worden sind. Sie tritt zum 01.01.2020 in Kraft und ist 
in regelmäßigen Abständen, spätestens alle fünf Jahre, auf 
die Notwendigkeit von Anpassungen zu überprüfen. 

Osnabrück,  den 18. Dezember 2019

Für das  Bis tum Osnabrück

+Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 206

Zusammensetzung 
des Diözesan-Vermögensverwaltungsrates

ab 1. Januar 2020

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 habe ich die Satzung des 
Diözesan-Vermögensverwaltungsrates neu gefasst.

Mitglieder  des  Diözesan - Vermögensverwaltungsrates 
werden  jetzt  auf  Vorschlag  des  Kirchensteuerrates vom 
Diözesan-Bischof  ernannt,  und  zwar  für eine Amtszeit 
von fünf Jahren.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 habe ich zu Mitgliedern 
des Diözesan-Vermögensverwaltungsrates auf der Grund-
lage einer entsprechenden Beschlussempfehlung des       
Diözesan-Kirchensteuerrates vom 29./30. November 2019 
ernannt:

Frau Anne Lahrmann
Frau Margret Tegeler-Pleye
Herrn Andreas Heuer
Herrn Dr. Reinhold Kassing
Herrn Prof. Dr. Felix Osterheider

Herr Generalvikar Paul ist satzungsgemäß als mein Be-
auftragter Vorsitzender des Diözesan-Vermögensver-
waltungsrates gemäß can. 492 § 1 CIC, allerdings ohne 
Stimmrecht im Diözesan-Vermögensverwaltungsrat.

Osnabrück,  06.12.2019

+ Dr. Franz-Josef Bode

Bischof  von Osnabrück

Art. 207

Prüfung, Beratung und Feststellung von 
Jahresabschlüssen 2018

-
chen Generalvikariates erstellten Jahresabschlüsse 2018 

Stuhls und des Domkapitels sind von einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft geprüft und dann vom Diözesan-Ver-
mögensverwaltungsrat und vom Kirchensteuerrat beraten 
und bestätigt worden.

Dementsprechend werden die Jahresabschlüsse festge-
stellt und Herrn Generalvikar Theo Paul sowie Herrn Öko-
nom Joachim Schnieders und der für das Finanzwesen des 


